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Private Einkommensteuer

BFH: Privater Grundstücksverkauf unter aufschiebender
Bedingung

Der aufschiebend bedingte Verkauf eines Grundstücks innerhalb der Spekulationsfrist von
zehn Jahren unterliegt der Besteuerung. Das gilt auch dann, wenn der Zeitpunkt des
Eintritts der aufschiebenden Bedingung außerhalb dieser Frist liegt. Eine wirksame
Veräußerung ist bereits ab Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrages anzunehmen, da
dies zu einem verbindlichen Vertrag für beide Parteien führt.

Sachverhalt
Der Kläger hatte mit Kaufvertrag vom 03.03.1998 ein bebautes Grundstück – Betriebsanlage
einer Eisenbahn – erworben und veräußerte es mit notariell beurkundetem Kaufvertrag
vom 30.01.2008 weiter.
Der Kaufvertrag in 2008 wurde unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass das
Eisenbahn-Bundesamt das Grundstück von Bahnbetriebszwecken freistellt. Die Freistellung
erfolgte am 10.12.2008.

Das Finanzamt setzte einen privaten Veräußerungsgewinn fest, da zwischen ursprünglicher
Anschaffung und notariellem Kaufvertrag weniger als 10 Jahre lägen. Der Einspruch des
Klägers, dass nicht auf den Zeitpunkt des Kaufvertrages, sondern auf den Zeitpunkt des
Eintritts der Bedingung abzustellen sei, blieb ohne Erfolg. Das FG gab der Klage statt.

Entscheidung
Entgegen der Auffassung des FG liege ein privates Veräußerungsgeschäft (§§ 22 Nr. 2 i.V.m.
§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG) vor und es sei ein entsprechender Gewinn zu versteuern.

Die Tatbestandsmerkmale eines privaten Veräußerungsgeschäftes im Sinne von § 23 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 EStG seien erfüllt, da der Zeitraum zwischen Anschaffung am 03.03.1998 und
Veräußerung am 30.01.2008 nicht mehr als 10 Jahre betrage. Für die Berechnung des
Zeitraums zwischen Anschaffung und Veräußerung seien nach ständiger Rechtsprechung
des BFH grundsätzlich die Zeitpunkte maßgebend, in denen die obligatorischen Verträge
abgeschlossen wurden (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 08.04.2014).

Entsprechend dem Normzweck, innerhalb der Veräußerungsfrist nur tatsächlich realisierte
Werterhöhungen eines Wirtschaftsgutes im Privatvermögen – durch die Aufdeckung von
stillen Reserven beim Verkauf – der Einkommensteuer zu unterwerfen, könne von einer
solchen Verwirklichung nur gesprochen werden, wenn die Vertragserklärungen beider
Vertragspartner innerhalb der Veräußerungsfrist bindend abgegeben worden seien. Dies
resultiere aus der beidseitigen zivilrechtlichen Bindungswirkung des Rechtsgeschäftes, das
den einen Vertragspartner zur Übertragung des Eigentums auf den anderen verpflichtet.

Der Zeitpunkt des Bedingungseintritts sei hingegen nicht entscheidend. Die Parteien eines
bedingten Rechtsgeschäfts könnten die Vertragsbeziehungen nicht mehr einseitig lösen. Ab
dem Vertragsschluss - im Urteilsfall am 30.01.2008 - bestehe für keinen der Vertragspartner
die Möglichkeit, sich einseitig von der Vereinbarung zu lösen. 

Betroffene Normen
§ 22 Nr. 2 EStG, § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG
Streitjahr 2008

Anmerkung 
Grunderwerbsteuer
Für Zwecke der Grunderwerbsteuer ist zu beachten, dass bei aufschiebend bedingten oder
genehmigungsbedürftigen Erwerbsvorgängen die Grunderwerbsteuer gem. § 14 GrEStG
erst mit dem Eintritt der Bedingung bzw. der Erteilung der Genehmigung entsteht. Daher
kann hier der Zeitpunkt der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs (Vertragsabschluss,
Bindung der Vertragsparteien zueinander), auf den es nur für die Bestimmung des
zutreffenden Steuersatzes ankommt, vor dem Zeitpunkt der Steuerentstehung liegen.
Bei einem aufschiebend bedingten Rechtsgeschäft (§ 14 Nr. 1 GrEStG) nämlich, ist der
Erwerbsvorgang grundsätzlich bereits vor Eintritt der Bedingung mit dem im Übrigen



wirksamen Vertrag verwirklicht mit der Folge, dass der zu diesem Zeitpunkt geltende – ggf.
niedrigere – Steuersatz Anwendung findet (siehe Deloitte Tax-News).
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